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Antrag auf Befreiung von den planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Grafeld Nr. 6 "Erweiterung Baugebiet Holthöchte" in Berge, Gemeindeteil Grafeld 
 
Die Eheleute Uwe und Simone Schindler, Lerchenstraße 4 b, 49577 Kettenkamp planen auf 
dem Grundstück „Plaggenesch 6“ im Baugebiet „Erweiterung Baugebiet Holthöchte“ in Berge, 
Gemeindeteil Grafeld den Neubau eines Einfamilien-Wohnhauses mit Doppelgarage und Ab-
stellraum. 
 
Die beauftragte Architektin hat mit Antrag vom 03.11.2014 folgende Befreiungen/Abweichung 
von den gestalterischen Festsetzungen des Bebauungsplanes beantragt: 
 

1. Befreiung/Abweichung von der gestalterischen Festsetzung Nr. 3 bezüglich der Dach-
neigung Wohnhaus und Garage 

 
Der entsprechende Antrag und die Planzeichnung/Grundriss sind dieser Beschlussvorlage als 
Anlagen beigefügt. 
 
Zu 1.) 
   
Im Bebauungsplan ist unter den gestalterischen Festsetzungen enthalten, dass die Dachnei-
gung im WA-Gebiet 20 bis 42 Grad zu betragen hat und die Nebenanlagen und Garagen in der 
gleichen Dachform und Dachneigung wie die Hauptbaukörper zu erstellen sind. Flachdächer bis 
5 Grad sind zulässig. 
 
Geplant ist die Errichtung eines Einfamilien-Wohnhauses mit Doppelgarage und Abstellraum im 
Baugebiet „Erweiterung Baugebiet Holthöchte“ in Berge, Gemeindeteil Grafeld mit einer Dach-
neigung von 45 Grad, damit das Dachgeschoss optimal ausgenutzt werden kann. Die max. 
festgesetzte Höhe des Gebäudes von 9,00 m wird laut Befreiungsantrag nicht überschritten. 
Ebenso ist ein Bau des Garagengebäudes (Nebenanlage) geplant, wobei das Dach mit einer 
Dachneigung von ca. 22 Grad errichtet werden soll, damit bei dem Anbau an das Wohnhaus im 
Dachgeschoss/Giebel ausreichend große Fenster eingebaut werden können, wie auf den Plä-
nen zu erkennen ist. 
 
Gemäß § 31 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) kann von den Festsetzungen des Bebauungs-
plans befreit werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und 
 

1. Gründe des Wohls der All+gemeinheit die Befreiung erfordern oder 
2. die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder 
3. die Durchführung des Bebauungsplanes zu einer offenbar nicht beabsichtigenden Härte 

führen würde 
 
und wenn die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen 
Belangen vereinbar ist. Die Abweichung ist vorliegend städtebaulich vertretbar und mit nachbar-
lichen und öffentlichen Interessen vereinbar. 

 Top: 



- 2 - 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeinde Berge stimmt dem Antrag der Eheleute Uwe und Simone Schindler, Lerchen-
straße 4 b, 49577 Kettenkamp auf Befreiung/Abweichung von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Grafeld Nr. 6 „Erweiterung Baugebiet Holthöchte“ in Berge, Gemeindeteil Grafeld 
hinsichtlich der Abweichung von der im Bebauungsplan festgelegten Dachneigung zwischen 20 
und 42 Grad auf 45 Grad und der Abweichung von den gestalterischen Festsetzungen, wonach 
die Nebenanlagen und Garagen in der gleichen Dachform und Dachneigung wie die Hauptbau-
körper zu erstellen sind, zu. 
 
 
 
 
 
(Brandt) 
Bürgermeister 
 
Anlagen 
 

- Lageplan und Planzeichnung 
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